
 

 

„Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ für die 
Vermögensverwaltung der Norddeutschen Landesbank -Girozentrale- (nachfolgend „NORD/LB“ genannt) 
 

Datum der erstmaligen Veröffentlichung: 06/2023 
Zeitpunkt der Aktualisierung: 01/2024 
Erläuterung der Änderungen: 

• Jährliche Aktualisierung der Daten (01/2024) 
 

Finanzmarktteilnehmer 
NORD/LB  

(LEI: DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236) 
 

Zusammenfassung  

[entsprechend Art. 5 DelVO] 
 

Die NORD/LB berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der 
Vermögensverwaltung. Bei der vorliegenden Erklärung handelt es sich um die konsolidierte Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren der NORD/LB. 
 
Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Zeitraum 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023. 
 
Die Vermögensverwaltung berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sog. PAIs – 
Principal Adverse Impacts). Es werden die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt: 
 

- Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen 
- Investitionen in Geschäfte mit kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen) 
- Verstöße in Bezug auf Korruption und Bestechung 

 
Die Berücksichtigung der genannten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt durch eine 
aktive Steuerung dieser PAIs im Rahmen des Investmentprozesses der Vermögensverwaltung. Dabei werden schwere Kontroversen in den Bereichen 
übermäßige Umweltverschmutzung/-schädigung, schwere Menschenrechtsverstöße, schwere Verstöße gegen Sozialstandards, schwere Verstöße in Bezug 
auf Korruption/Bestechung und schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact betrachtet. 
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Nachteilige Auswirkungen durch Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Investitionen in Geschäfte mit kontroversen Waffen sowie Verstöße 
in Bezug auf Korruption / Bestechung werden berücksichtigt, in dem keine direkten Investitionen in Unternehmen erfolgen, die gegen die Prinzipien des UN 
Global Compact verstoßen, Geschäfte mit kontroversen Waffen betreiben sowie schwere Verstöße in Bezug auf Korruption / Bestechung aufweisen. 
 

Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren  

[entsprechend Art. 6 DelVO] 
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Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren  

[Informationen gemäß Artikel 7] 
 

Die Vermögensverwaltung der NORD/LB berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die 
Nachhaltigkeitsfaktoren Klima und Umwelt-, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 
Dabei werden im Rahmen der Investitionsentscheidungsprozesse die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (sog. 
PAIs – Principal Adverse Impacts) gemäß Offenlegungsverordnung ((EU) 2019/2088) eines investierten Unternehmens und/oder Finanzinstruments 
herangezogen und bewertet: 
 

- Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact und die OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen 
- Investitionen in Geschäfte mit kontroversen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen und biologische Waffen) 
- Verstöße in Bezug auf Korruption und Bestechung  

 
Die Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren hat 
der Vorstand am 22. Juni 2021 genehmigt. 
 
Verantwortlich für die Umsetzung der Strategien ist der Bereich Private Investors / Portfolio- und Generationenmanagement. 
 
Die Strategien sehen vor, dass die Auswahl der Nachhaltigkeitsindikatoren und die Ermittlung und Bewertung der wichtigsten Nachhaltigkeitsauswirkungen 
mit Hilfe von MSCI ESG Research LLC und inasys Informations- und Analyse-Systeme GmbH erfolgt. Die Ermittlung der in Abschnitt „Beschreibung der 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“ dargestellten Auswirkungen erfolgt basierend auf den 
genannten Datenquellen mittels Softwareanwendung der inasys Informations- und Analyse-Systeme GmbH. 
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Die Strategien werden auf die folgende Art und Weise auf dem neuesten Stand gehalten und angewandt: Es erfolgt eine regelmäßige Überwachung der 
Strategien (mindestens einmal jährlich) und wenn nötig eine Anpassung dieser Strategien. 
 
Die Methoden zur Auswahl der genannten Indikatoren und zur Feststellung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen berücksichtigen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die Schwere der nachteiligen Auswirkungen, einschließlich ihres 
potenziell irreparablen Charakters, auf die folgende Art und Weise: Sollten auf Emittenten- bzw. Finanzinstrument-Ebene Grenzwerte überschritten oder 
Mindestwerte nicht erreicht werden, kann dies zu einem Ausschluss des betroffenen Emittenten und/oder Finanzinstruments führen. So wird sichergestellt, 
dass nicht in Unternehmen und/oder Finanzinstrumente mit besonders hohen nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen investiert wird bzw. diese bei 
Erhöhung der nachteiligen Auswirkungen auf diese Nachhaltigkeitsfaktoren als Maßnahme zur Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens und 
Schwere dieser wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, einschließlich ihres potenziell irreversiblen Charakters, aus dem Anlageuniversum entfernt werden. 
 
Die NORD/LB nimmt bei fehlenden Daten keine Schätzung vor. Im Falle fehlender Nachhaltigkeitsdaten erfolgt keine Investition in entsprechende 
Finanzinstrumente. 
 
Die verwendeten Daten stammen aus den folgenden Quellen: MSCI ESG Research LLC und inasys Informations- und Analyse-Systeme GmbH 
 

Mitwirkungspolitik  
[Informationen gemäß Artikel 8] 
 

In ihrer Rolle als Vermögensverwalterin verfolgt die NORD/LB keine aktive Mitwirkungspolitik. Sie tritt nicht in Dialoge mit Gesellschaften, in die sie investiert 
hat, deren Interessenträgern oder mit anderen Aktionären ein. Sie übt keine Stimmrechte aus Aktien aus oder nimmt sonst im eigenen oder fremden 
Interesse auf die emittierenden Gesellschaften Einfluss. Sie unterbreitet keine Vorschläge zur Ausübung von Stimmrechten. 
 

Bezugnahme auf international anerkannte Standards  
[Informationen gemäß Artikel 9] 
 

In ihrer Rolle als Vermögensverwalterin orientiert sich die NORD/LB bei Investitionsentscheidungen am UN Global Compact. 
 
Die NORD/LB misst die Einhaltung des UN Global Compact an den folgenden Indikatoren: 
 

• Indikator Nr. 10 der Tabelle 1 (Annex 1): Verstöße gegen die Grundsätze des UN Global Compact  
 

Hierfür ermittelt die NORD/LB mit Hilfe des Dienstleisters MSCI ESG Research LLC den Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die in 
Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact verwickelt waren. Bei Unternehmen, in die investiert wird, die wegen mehrfacher oder andauernder 
Verstöße in diesen Datenbanken geführt werden, prüft die NORD/LB einen Ausschluss des betroffenen Unternehmens und/oder Finanzinstruments von ihrer 
Investitionsstrategie. 
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Die NORD/LB   
 

• ist aktives Mitglied der UNEP FI (United Nations Environment Programme - Finance Initiative) zur Unterstützung von Finanzinstituten bei der 
Integration von Nachhaltigkeitsrisiken auf allen Unternehmensebenen.  
 

• ist Unterzeichnerin der Principles for Responsible Banking (PRB). Die PRB bieten ein einheitliches Regelwerk, um Nachhaltigkeit in allen 
Geschäftsbereichen zu integrieren. Damit können sich Banken systematisch an gesellschaftlichen Zielen, wie dem Pariser Klimaschutzabkommen und 
den internationalen Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, ausrichten.  
 

• erstellt jährlich einen Konzern-Nachhaltigkeitsbericht nach den jeweiligen Leitlinien und Vorgaben der GRI. Die GRI-Standards sind ein von der Global 
Reporting Initiative (GRI) vorgegebenes Set an miteinander verbundener Standards, die Organisationen dabei helfen sollen, einen 
Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen und somit Rechenschaft über ihre ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen abzulegen.  
 

• hat die „Klimaschutzerklärung Hannover 2030“ unterzeichnet und bringt damit offiziell ihre Unterstützung der Klima-Allianz im Rahmen der Initiative 
Klimaschutzprogramm 2030 der Landeshauptstadt Hannover zum Ausdruck. Als regional agierende Bank ist für die NORD/LB nicht nur das globale, 
sondern auch das kommunale Engagement überaus wichtig. Daher ist die Bank Partner der Klima-Allianz Hannover, die sich zum Beispiel für eine 
Verringerung der Treibhausgase im Stadtgebiet, sowie die Ausweitung der Stromerzeugung durch regenerative Energien in Hannover einsetzt.  

 

Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den nächsten Bezugszeitraum 
 
Die Berücksichtigung der genannten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt durch eine aktive Steuerung dieser PAIs im 
Rahmen des Investmentprozesses der Vermögensverwaltung. Dabei werden schwere Kontroversen in den Bereichen übermäßige Umweltverschmutzung/-
schädigung, schwere Menschenrechtsverstöße, schwere Verstöße gegen Sozialstandards, schwere Verstöße in Bezug auf Korruption/Bestechung und 
schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact betrachtet. 
 
Bei der Durchführung der Vermögensverwaltung wird die NORD/LB nur in Unternehmen investieren (direkte Investments), die bei der Nachhaltigkeitsrating-
Agentur MSCI ESG Research LLC oder ein vergleichbares Rating eines anderen Anbieters ein Nachhaltigkeitsrating von BB (auf der Skala von CCC bis AAA bei 
MSCI) erhalten und damit als Unternehmen mit Nachhaltigkeitsmerkmalen angesehen wird. Daneben schließt die Bank Unternehmen aus, die bestimmte 
kontroverse Geschäftsfelder betreiben (sog. Mindestausschlüsse). Dazu gehören Unternehmen, die z.B. mehr als 5 Prozent Umsatz mit Alkohol, Glücksspiel, 
Pornografie, Tabak sowie Waffen/Rüstung, mehr als 10 Prozent Umsatz mit Kohleabbau-/verstromung und mehr als 33 Prozent Umsatz mit Kern-
/Atomenergie generieren. Unternehmen, die sog. geächtete Waffen wie Streumunition oder Antipersonenminen herstellen oder vertreiben, sowie schwere 
Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compacts aufweisen, werden grundsätzlich ausgeschlossen. Abweichend von den vorherigen Ausführungen gilt 
bei Fonds und ETFs (indirekte Investments) ausschließlich ein Mindestrating bei MSCI ESG Research LLC oder ein vergleichbares Rating eines anderen 
Anbieters von BBB (auf der Skala von CCC bis AAA bei MSCI). Auf diese Weise werden nachteilige Auswirkungen auf die wichtigsten Nachhaltigkeitsfaktoren 
reduziert. 
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Während des Berichtszeitraums wurden die folgenden Maßnahmen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen: 
- Verkauf einer Anleihe des Unternehmens OMV aufgrund einer Überschreitung des zulässigen Umsatzanteils im Bereich Öl und Gas (Exploration und 
Produktion) 
 

 


